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https://prod-stag-robeco-com.robeco.com/ch/en/financial-services-act-finsa.html
https://www.robeco.com/en/funds/#!/sort=fav,reverse=false,lt=nest,perfid=5,hedged=false
https://www.swissbanking.org/de/services/bibliothek/richtlinien


 
 

 

 

 
4 Weiterführende Informationen zur Finma: www.finma.ch  
5 Weiterführende Informationen zur AFM: https://www.afm.nl/en 

http://www.finma.ch/
https://www.afm.nl/en


 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Im Rahmen der transaktionsbezogenen Anlageberatung berät 

der Vermögensverwalter den Kunden in Bezug auf einzelne 

Transaktionen mit Finanzinstrumenten, ohne dabei das Portfolio 

des Kunden zu berücksichtigen. Der Vermögensverwalter 

berücksichtigt bei der Beratung die Kenntnisse und Erfahrungen 

(Angemessenheit) sowie die Bedürfnisse des Kunden und erteilt 

dem Kunden darauf gestützt persönliche Empfehlungen für den 

Kauf, den Verkauf oder das Halten von Finanzinstrumenten. Der 

Kunde entscheidet selber, inwiefern er der Empfehlung des 

Vermögensverwalters Folge leisten möchte. Hierbei ist er für die 

Strukturierung seines Portfolios selber verantwortlich. Die 

Zusammensetzung des Portfolios und die Eignung eines 

Finanzinstruments für den Kunden, d.h. ob ein Finanzinstrument 

den Anlagezielen und finanziellen Verhältnissen des Kunden 

entspricht, wird durch den Vermögensverwalter nicht geprüft

Bei der transaktionsbezogenen Anlageberatung hat der Kunde 

das Recht auf persönliche Anlageempfehlungen. Die 

transaktionsbezogene Anlageberatung erfolgt in Bezug auf 

Finanzinstrumente im Rahmen des berücksichtigten 

Marktangebots. Dabei berät der Vermögensverwalter den 

Kunden nach bestem Wissen und Gewissen und mit der 

gleichen Sorgfalt, die er in seinen eigenen Angelegenheiten 

anzuwenden pflegt. 

Der Vermögensverwalter informiert den Kunden unverzüglich 

über alle wesentlichen Umstände, welche die korrekte 

Bearbeitung des Auftrags beeinträchtigen könnten. Ferner 

informiert der Vermögensverwalter den Kunden regelmässig 

über die vereinbarte und erbrachte Anlageberatung. 



 
 

 

 

 

 


